
2026

Schulungsreihe in vier Teilen - zweimal jährlich -  
für ehrenamtliche Betreuer:innen

Teil 1: 				    Das Betreuungsrecht 				     
Teil 2: 				    Die Vermögenssorge				    
Teil 3: 				    Die Gesundheitssorge				     
Teil 4: 				    Das Aufenthaltsbestimmungsrecht	

Leitung: 			   Ralph Seeger (Dipl. Sozialpädagoge) 
					     Anna Jakobs (Dipl. Pädagogin) 
					     Martin See (Sozialpädagoge B.A.)

Anmeldung: 		  
SKFM e. V.: 			   0 26 41 / 20 12 78  
BTV d. Ev. Kirchengemeinden:	 0 26 41 / 950 63 20

Schulungsreihe (Teile 1-4) Frühjahr:
Datum: 				   03.03.  /  10.03.  /  17.03.  /  24.03. 
Uhrzeit: 				   18.00 - 20.00 Uhr  
Ort:  				    Familienbildungsstätte, Weststr. 6, Bad Neuenahr

Schulungsreihe (Teile 1-4) Herbst: 
Datum: 				   15.09.  /  22.09.  /  29.09.  /  06.10. 
Uhrzeit: 				   18.00 - 20.00 Uhr  
Ort:  				    Gemeindeverwaltung Brohltal, Kapellenstr. 12, Niederzissen 

Kurzinformation:
Wenn Sie vom Betreuungsgericht als gesetzlicher Betreuer:in bestellt werden, übernehmen Sie die  
rechtliche Vertretung für einen Menschen, der seine Dinge nicht mehr alleine regeln kann. Dies ist  
eine verantwortungsvolle und gesellschaftlich wichtige Aufgabe. 

Um den rechtlichen und formalen Anforderungen gewachsen zu sein, ist eine thematische Einführung  
in die Aufgaben des gesetzlichen Betreuer:in sinnvoll. 

Die Schulungsreihe ist aufgeteilt in vier Veranstaltungen, und befasst sich mit den Grundlagen  
des Betreuungsrechts und dem Betreuungsverfahren. Sie gibt Informationen zu den häufigsten  
Aufgabenkreisen für gesetzliche Betreuer:innen:

•	Vermögenssorge 
•	Gesundheitssorge 
•	Aufenthaltsbestimmungsrecht
In der Seminarreihe werden ausführlich die Änderungen und Neuerungen im  
Zusammenhang mit der Betreuungsrechtsreform 2023 besprochen und erläutert. 

Die Referent:innen arbeiten seit vielen Jahren als gesetzliche Betreuer:innen und vermitteln  
praxisnah die Inhalte zum Betreuungsrecht. Diese Veranstaltung richtet sich vor allem  
an Menschen, die eine gesetzliche Betreuung führen oder führen wollen – egal ob als  
Familienangehöriger oder aus sozialem Engagement heraus. 

Auf Wunsch kann eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden.


